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Grundsäfzliches zum «religiösen Film»

Eine Begriffserklärung auf dem Gebiefe des religiösen Films fut nof.
Viele reden vom religiösen Film; entweder allgemein oder, indem sie
auf ein einzelnes Werk zu sprechen kommen: die einen begrüben
begeistert irgend einen bestimmten Film als hervorragenden religiösen
Streifen, während andere dem gleichen Werk jede religiöse Note ebenso

überzeugt absprechen. Es ist offenbar: Man redet nicht immer die
gleiche Sprache, und wenn man auch die gleichen Ausdrücke gebraucht,
meint man offenbar damit nicht das gleiche. Es mag deshalb nützlich
sein, zu Beginn dieses Beitrages die Definition des religiösen Films, wie
sie vor zwölf Jahren in dem in diesen Belangen nicht überholten «Kleinen
Filmlexikon» erschien, abzudrucken.

Religiöser Film. Der religiöse Film behandelt direkt und ausdrücklich
religiöses Gedankengut. Sein Zweck ist somit wesentlich Erbauung und
religiöse Belehrung, wenn er auch oft nur aus gewinnsüchtiger Absicht
geschaffen wird. Religiöse abstrakte Wahrheiten und Geheimnisse können
durch den Film niemals unmittelbar veranschaulicht werden. Es mufj dem
religiösen Film genügen, das Unsichtbare, Geistige, übernatürliche
anzudeuten und durch Symbole oder Vergleiche dem Verständnis näherzubringen.

So kann zum Beispiel der feste Glaube eines Menschen dadurch
angedeutet werden, dal) der Film Menschen zeigt, die offenbar aus dem
Glauben ihr Leben gestalten und dafür Opfer bringen. Das innere Gebet
kann durch Gebefshaltung (gefaltete Hände, gesammeltes Wesen) ver-
sinnlicht werden. Je inniger und je tiefer die religiösen Gefühle sind,

- die gezeigt werden sollen, um so sorgfältiger und diskreter mulj auch
die Gestaltung sein. Jede falsche Note wird hier sofort als unerträglicher
Kitsch empfunden und stöfjt ab.

Diese Begriffsbestimmung mag etwas eng gefaxt scheinen: mancher Film,
dem von vielen die Qualifikation «religiös» gegeben wird, entspricht
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